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Der Versicherungsumfang
1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für den Fall, dass er
wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses, das
den Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen (Personenschaden) oder die
Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) oder eine Vermögenseinbuße, die
weder durch eine Personen- noch durch eine Sachbeschädigung herbeigeführt ist
(Vermögensschaden, vgl. Ziffer 4.1.1 HPB) zur Folge hatte, für diese Folgen aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in
Anspruch genommen wird.

1.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht 
1. aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Eigenschaften,

Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten des Versicherungsnehmers (versichertes "Risiko");
2. aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos, soweit sie nicht in dem Halten

oder Führen von Luft-, Kraft- oder Wasserfahrzeugen (abgesehen von Ruderbooten)
bestehen.
Bei Erhöhungen des übernommenen Risikos, die durch Änderung bestehender oder durch
Erlass neuer Rechtsnormen eintreten, gilt folgendes:
Der Versicherer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht
innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von
der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wieder hergestellt ist, der
vor der Erhöhung bestanden hat;

3. aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu
entstehen, gemäß Ziffer 2 HPB (Vorsorge-Versicherung).

1.3 Der Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung ausgedehnt werden auf die
gesetzliche Haftpflicht wegen Abhandenkommens von Sachen. Hierauf finden die Bestimmungen
über Sachschaden Anwendung.

2. Vorsorge-Versicherung
2. Für die Vorsorge-Versicherung (Ziffer 1.2.3 HPB) gelten neben den sonstigen

Vertragsbestimmungen folgende besondere Bedingungen:
2.1 Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Eintritt eines neuen Risikos, ohne dass es einer

besonderen Anzeige bedarf. Der Versicherungsnehmer ist aber verpflichtet, auf Aufforderung des
Versicherers, die auch durch einen der Beitragsrechnung aufgedruckten Hinweis erfolgen kann,
binnen eines Monats nach Empfang dieser Aufforderung jedes neu eingetretene Risiko
anzuzeigen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt innerhalb
Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem Versicherer eine Vereinbarung über den Beitrag für
das neue Risiko nicht zustande, so fällt der Versicherungsschutz für dasselbe rückwirkend vom
Gefahreneintritt ab fort. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige des neuen Risikos
erstattet ist, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach
Abschluss der Versicherung und in einem Zeitpunkt eingetreten ist, in dem die Anzeigefrist nicht
verstrichen war.

2.2 Der Versicherungsschutz wird auf den Betrag von 500.000 EUR für Personenschaden und 300.000
EUR für Sachschaden begrenzt.

2.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich ausschließlich auf Gefahren aus den Eigenschaften von
Privatpersonen.

2.4 Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Gefahren, welche verbunden sind mit
1. dem Besitz oder Betrieb von Bahnen, von Theatern, Kino- und Filmunternehmungen,

Zirkussen und Tribünen, ferner von Luft- und Wasserfahrzeugen aller Art (abgesehen von
Ruderbooten) und dem Lenken solcher Fahrzeuge sowie der Ausübung der Jagd;

2. Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beförderung, Verwendung von und Handel mit
explosiblen Stoffen, soweit hierzu eine besondere behördliche Genehmigung erforderlich ist;

3. Führen oder Halten von Kraftfahrzeugen.
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3. Leistungsumfang
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter

Schadensersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten
Schadensersatzverpflichtungen.  Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder
Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist.
Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der
Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den
Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom
Anspruch des Dritten freizustellen.
Wird in einem Strafverfahren wegen eines Versicherungsfalls, das einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines
Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so
trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen, gegebenenfalls die mit ihm besonders
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem
Versicherungsfall geschuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist ihm die
Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder
Hinterlegung nachgelassen, so ist der Versicherer an seiner Stelle zur Sicherheitsleistung oder
Hinterlegung verpflichtet.

3.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die im Versicherungsschein angegebenen
Versicherungssummen die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn
sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. Mehrere
zeitlich zusammenhängende Schäden aus derselben Ursache oder mehrere Schäden aus
Lieferungen der gleichen mangelhaften Waren gelten als ein Versicherungsfall.
Es kann vereinbart werden, dass sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit
einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an einer Schadenersatzleistung selbst beteiligt.
Ferner kann vereinbart werden, dass der Versicherer seine Gesamtleistung für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf ein Mehrfaches der vereinbarten
Versicherungssumme begrenzt.

3.3 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über den Anspruch zwischen dem
Versicherungsnehmer und dem Geschädigten oder dessen Rechtsnachfolger, so führt der
Versicherer den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

3.4 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet (vgl. aber Ziffer 3.5 HPB).

3.5 Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Versicherungssumme, so hat der Versicherer die
Prozesskosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe der Ansprüche zu
tragen, und zwar auch dann, wenn es sich um mehrere aus einem Versicherungsfall entstehende
Prozesse handelt. Der Versicherer ist in solchen Fällen berechtigt, durch Zahlung der
Versicherungssumme und seines der Versicherungssumme entsprechenden Anteils an den bis
dahin erwachsenen Kosten sich von weiteren Leistungen zu befreien.

3.6 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt
der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger
Leistungen aus demselben Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der
Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme
bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente erstattet. Der Rentenwert wird aufgrund der
Allgemeinen Sterbetafeln für Deutschland mit Erlebensfallcharakter 1987 R Männer und Frauen
und unter Zugrundelegung des Rechnungszinses, der die tatsächlichen Kapitalmarktzinsen in
Deutschland berücksichtigt, berechnet. Hierbei wird der arithmetische Mittelwert über die jeweils
letzten 10 Jahre der Umlaufrenditen der öffentlichen Hand, wie sie von der Deutschen Bundesbank
veröffentlicht werden, zugrunde gelegt. Nachträgliche Erhöhungen oder Ermäßigungen der Rente
werden zum Zeitpunkt des ursprünglichen Rentenbeginns mit dem Barwert einer aufgeschobenen
Rente nach der genannten Rechnungsgrundlage berechnet.
Für die Berechnung von Waisenrenten wird das Lebensjahr gemäß zulässiger Altersgrenze der
KfzPflVV in der jeweils geltenden Fassung als frühestes Endalter vereinbart.
Für die Berechnung von Geschädigtenrenten wird bei unselbstständig Tätigen das vollendete
Lebensjahr gemäß zulässiger Altersgrenze der KfzPflVV in der jeweils geltenden Fassung als
Endalter vereinbart, sofern nicht durch Urteil, Vergleich oder eine andere Festlegung etwas
anderes bestimmt ist oder sich die der Festlegung zugrunde gelegten Umstände ändern.
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Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden
Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder
die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

3.7 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich an dem Widerstand des Versicherungsnehmers scheitert, so hat der
Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und
Kosten nicht aufzukommen.

4. Ausschlüsse
4.1 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt

ist, bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf:
1. Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags- oder besonderer Zusagen über den

Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen, außerdem im
Falle von Vermögensschäden im Sinne von Ziffer 1.1 HPB auf Haftpflichtansprüche aus
Verträgen und aus Verletzung von Amtspflichten durch öffentlich-rechtliche
Versicherungsnehmer oder deren Beamten und Angestellten.

2. Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen; jedoch sind
Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII mitgedeckt.

3. Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde-, Rad- oder
Kraftfahrzeug-Rennen, Box- oder Ringkämpfen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training).

4. Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht durch allmähliche Einwirkung der
Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub
und dergleichen), ferner durch Abwässer, Schwammbildung, Senkung von Grundstücken
(auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), durch
Erdrutschungen, Erschütterungen infolge Rammarbeiten, durch Überschwemmungen
stehender oder fließender Gewässer sowie aus Flurschaden durch Weidevieh und aus
Wildschaden.

5. Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenen
Vermögensschäden, wenn
1. der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder durch

verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen
Verwahrungsvertrages sind; 

2. die Schäden
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen

Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dergleichen) entstanden sind;
bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder
Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

- dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung
seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel,
Materialablagefläche und dergleichen) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der
Benutzung betroffen waren;

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden
sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren
Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser
Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der
Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden
getroffen hatte.
Sind die Voraussetzungen der obigen Ausschlüsse in der Person von Angestellten,
Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers
gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den
Versicherungsnehmer wie für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten
Personen. 
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6. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche
- auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung auf

Schadenersatz statt Leistung;
- wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung durchführen zu können;
- wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens

des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;
- auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße

Vertragserfüllung;
- auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;
- wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.
Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt.

7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang
stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. von radioaktiven Substanzen emittierte
Alpha-, Beta- und Gammastrahlen sowie Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern erzeugte
Strahlen) sowie mit Laser- und Maserstrahlen.

8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und alle sich daraus
ergebenden weiteren Schäden.
Dies gilt nicht
1. im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder
2. wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch

Umwelteinwirkung erhoben werden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder
gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht),
es sei denn, sie resultieren aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage,
Instandhaltung oder Wartung von
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu

lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);
- Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen);
- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs-

oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder
UmweltHG-Anlagen handelt;

- Abwasseranlagen
oder Teilen, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.

9. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder
Erzeugnisse zurückzuführen sind.

10. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der
Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus
1. Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten;
2. Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten;
3. Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch;
4. Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

11. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.
12. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung,

Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.
4.2 Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben

1. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.
Bei der Lieferung oder Herstellung von Waren, Erzeugnissen oder Arbeiten steht die Kenntnis
von der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit der Waren usw. dem Vorsatz gleich.

2. Haftpflichtansprüche 
1. aus Schadenfällen von Angehörigen des Versicherungsnehmers, die mit ihm in häuslicher

Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen
gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht
anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und
-kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und
-kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind);

2. zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages;
3. von gesetzlichen Vertretern geschäftsunfähiger oder beschränkt geschäftsfähiger

Personen
4. von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern nicht rechtsfähiger

Handelsgesellschaften;
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5. von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten oder öffentlichen Rechts
sowie nicht rechtsfähiger Vereine;

6. von Liquidatoren;
7. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 4.2.2.1 bis 4.2.2.6 HPB

genannten Personen gegen die Versicherten sowie Ansprüche von Versicherten
untereinander sind von der Versicherung ausgeschlossen.
Die Ausschlüsse unter Ziffer 4.2.2.2 bis 4.2.2.6 HPB erstrecken sich auch auf
Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, wenn sie miteinander
in häuslicher Gemeinschaft leben.

3. Entfällt.
4. Haftpflichtansprüche wegen Personenschaden, der aus der Übertragung einer Krankheit des

Versicherungsnehmers entsteht, sowie Sachschaden, der durch Krankheit der dem
Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tieren entstanden
ist, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer weder vorsätzlich noch grobfahrlässig
gehandelt hat. Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch angebliche oder tatsächliche
Übertragung des seuchenhaften Verkalbens bleiben stets von der Versicherung
ausgeschlossen.

5. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an den vom Versicherungsnehmer (oder in seinem
Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder
Sachen infolge einer in der Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen und alle
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

6. Bei Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 1.1 HPB Haftpflichtansprüche aus
1. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine

Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten
entstehen;

2. Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen);
3. planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit;
4. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing-

oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus
Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

5. der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell-
oder Wettbewerbsrechts;

6. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
7. Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;
8. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und

Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und
Reiseveranstaltung;

9. bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster
Pflichtverletzung;

10. Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;
11. Vermittlungsgeschäften aller Art;
12. Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
13. Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von

Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs-
oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen.
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Der Versicherungsfall
5. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, Verfahren

5.1 Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Schadenereignis, das Haftpflichtansprüche
gegen den Versicherungsnehmer zur Folge haben könnte.

5.2 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des
Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem
Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.
Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (siehe Ziffer 11 APB) unverzüglich, spätestens
innerhalb einer Woche, schriftlich anzuzeigen. Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein
Strafbefehl oder ein Mahnbescheid erlassen, so hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer
unverzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den Versicherungsfall selbst bereits angezeigt
hat. Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem Versicherungsnehmer geltend, so ist
dieser zur Anzeige innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet. Wird
gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe
beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, so hat er außerdem unverzüglich Anzeige
zu erstatten. Das gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder eines
Beweissicherungsverfahrens.

5.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den
Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie
bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen, ihm ausführliche und
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten, alle Tatumstände, welche auf den Schadenfall
Bezug haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht des Versicherers für die Beurteilung des
Schadenfalls erheblichen Schriftstücke einzusenden.

5.4 Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, so hat der Versicherungsnehmer die
Prozessführung dem Versicherer zu überlassen, dem von dem Versicherer bestellten oder
bezeichneten Anwalt Vollmacht und alle von diesem oder dem Versicherer für nötig erachteten
Aufklärungen zu geben. Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwaltungsbehörden auf
Schadenersatz hat er, ohne die Weisung des Versicherers abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu
erheben oder die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen.

5.5 Wenn der Versicherungsnehmer infolge veränderter Verhältnisse das Recht erlangt, die Aufhebung
oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist er verpflichtet, dieses Recht auf seinen
Namen von dem Versicherer ausüben zu lassen. Die Bestimmungen unter Ziffer 5.3 und 5.4 HPB
finden entsprechende Anwendung.

5.6 Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruchs ihm
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

6. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
6.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des

Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein
Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

6.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer
seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach
Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich
war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziff.
6.1  zustehendes Kündigungsrecht ausübt.
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Änderungen, Rechte, Pflichten während der Vertragslaufzeit
7. Beitragsregulierung, Beitragsangleichung, Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

7.1 Beitragsregulierung
7.1.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer Aufforderung des Versicherers, welche

auch durch einen der Beitragsrechnung aufgedruckten Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darüber
zu machen, ob und welche Änderung in dem versicherten Risiko gegenüber den zum Zwecke der
Beitragsbemessung gemachten Angaben eingetreten ist. Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats
nach Erhalt der Aufforderung zu machen. Auf Erfordern des Versicherers sind die Angaben durch
die Geschäftsbücher oder sonstige Belege nachzuweisen. Unrichtige Angaben zum Nachteil des
Versicherers berechtigen diesen, eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten
Beitragsunterschieds vom Versicherungsnehmer zu erheben, sofern letzterer nicht beweist, dass
die unrichtigen Angaben ohne ein von ihm zu vertretenes Verschulden gemacht worden sind.

7.1.2 Aufgrund der Änderungsanzeige oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag entsprechend dem
Zeitpunkt der Veränderung richtig gestellt. Er darf jedoch nicht geringer werden als der
Mindestbeitrag, der nach dem Tarif des Versicherers zur Zeit des Versicherungsabschlusses galt.
Alle entsprechend Ziffer 7.2 HPB nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen
oder Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. Beim Fortfall eines Risikos wird
der etwaige Minderbeitrag vom Eingang der Anzeige ab berechnet. 

7.1.3 Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige rechtzeitig zu erstatten, so kann der
Versicherer für die Zeit, für welche die Angaben zu machen waren, an Stelle der
Beitragsregulierung (Ziffer 7.1.1 HPB) als nachzuzahlenden Beitrag einen Betrag in Höhe des für
diese Zeit bereits gezahlten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich, aber noch
innerhalb zweier Monate nach Empfang der Aufforderung zur Nachzahlung gemacht, so ist der
Versicherer verpflichtet, den etwa zuviel gezahlten Betrag des Beitrags zurückzuerstatten.

7.2 Beitragsangleichung
7.2.1 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt zum 1. Juli eines jeden Jahres, um welchen Prozentsatz

sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen, welche die zum Betrieb der allgemeinen
Haftpflichtversicherungen zugelassenen Versicherer im vergangenen Kalenderjahr geleistet haben,
gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz
rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen
gelten auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die
Schadenermittlung, die aufgewendet worden sind, um die Versicherungsleistungen dem Grunde
und der Höhe nach festzustellen. Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt
die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im
gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

7.2.2 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet,
den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziffer 7.2.1 Absatz 1 Satz 2 HPB ergebenden Prozentsatz
zu verändern (Beitragsangleichung).
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf
Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils
für diese Jahre nach Ziffer 7.2.1 Absatz 1 Satz 1 HPB ermittelt hat, darf der Versicherer den
Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner
Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat;
diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz
ergeben würde.

7.2.3 Liegt die Veränderung nach Ziffer 7.2.1 Absatz 1 oder 7.2.2 Absatz 2 HPB unter 5 Prozent, so
entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu
berücksichtigen.

7.2.4 Die Beitragsangleichung gilt für die vom 1. Juli an fälligen Folgejahresbeiträge. Sie wird dem
Versicherungsnehmer mit der Beitragsrechnung bekannt gegeben.

7.3 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung:
1. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht

etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

2. Bei vollständigem oder teilweisem Wegfall versicherter Risiken gilt:
Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung
der Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis
erlangt.
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8. Kündigung, Wegfall des versicherten Risikos
8.1 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziffer 7.2.2 HPB, ohne dass sich

der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit
sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt in Schriftform kündigen, in dem die
Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer
spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

8.2 Das Versicherungsverhältnis kann ferner gekündigt werden, wenn von dem Versicherer aufgrund
eines Versicherungsfalls eine Schadenersatzzahlung geleistet oder der Haftpflichtanspruch
rechtshängig geworden ist oder der Versicherer die Leistung der fälligen Entschädigung verweigert
hat.

8.3 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat nach der
Schadenzahlung oder der Rechtshängigkeit des Haftpflichtanspruchs oder der
Leistungsverweigerung des Versicherers zugegangen sein.

8.4 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach dem Zugang beim
Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode
wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
Versicherungsnehmer wirksam.

8.5 Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der der
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

8.6 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauernd in Wegfall kommen, so erlischt die Versicherung
bezüglich dieser Risiken.

Sonstige Bestimmungen
9. Versicherung für fremde Rechnung/Abtretung des Versicherungsanspruchs

9.1 Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den
Versicherungsnehmer selbst erstreckt, finden alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich des
Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmungen, insbesondere Ziffer 4 HPB, auch auf diese
Personen sinngemäße Anwendung. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt neben dem Versicherten für die
Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

9.2 Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder in Ziffer 4.2.2 HPB genannten Personen gegen
die Versicherten sowie Ansprüche von Versicherten untereinander sind von der Versicherung
ausgeschlossen.

9.3 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne ausdrückliche
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den
geschädigten Dritten ist zulässig.
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G.  Beschreibung des versicherten Risikos zur Haftpflichtversicherung von privaten Reittierhaltern
(Ausgabe 01/08)

G.1 Gegenstand der Versicherung
G.1.1 Versichert ist im Rahmen der Haftpflichtversicherungsbedingungen für die PrivatPolice (HPB) und

der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
privater Tierhalter von Pferden, sowie als Halter von Fohlen im Jahr der Geburt bis zur nächsten
Hauptfälligkeit des Vertrages, wenn die Mutterstuten über diesen Vertrag versichert sind. Die
Versicherung über diese Zeit hinaus ist besonders zu vereinbaren.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist.

G.1.2 Auslandsschäden
Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt des Pferdes bis zu einem Jahr gilt:
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 4.1.2 HPB - die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland
vorkommenden Schadenereignissen.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten,
die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

G.1.3 Flurschäden
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 4.1.4 HPB - die gesetzliche Haftpflicht wegen
Flurschäden.

G.1.4 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
1. aus der Teilnahme an Turnieren und den Vorbereitungen hierzu (Training).

Nicht versichert bleibt - gemäß Ziffer 4.1.3 HPB - die Teilnahme an Pferderennen (z. B.
Galopper- oder Traberrennen), sowie die Vorbereitungen hierzu (Training);

2. aus der Verwendung von Reittieren als Zugtiere bei privaten Kutsch-, Planwagen- oder
Schlittenfahrten.

G.2 Mitversicherte Risiken
Mitversichert ist - falls besonders vereinbart (siehe Wagnisbeschreibung) - die persönliche
gesetzliche Haftpflicht der Reitbeteiligten.
Reitbeteiligungen sind auf gewisse Dauer angelegte Rechtsverhältnisse über die regelmäßige
Benutzung des versicherten Reitpferdes gegen Beteiligung an den Unterhaltskosten.
Die Reitbeteiligten müssen in der Police namentlich benannt werden. Eingeschlossen sind
abweichend von Ziffer 4.2.2.7 HPB - bei Verwendung des Reittieres zu unentgeltlichem Verleih an
fremde Reittiernutzer - (siehe Wagnisbeschreibung) Haftpflichtansprüche der Reitbeteiligten gegen
den Versicherungsnehmer sofern die vorstehenden Voraussetzungen vorliegen.
Insoweit gilt Ziffer G.3.2 gestrichen.

G.3 Risikobegrenzungen
Nicht versichert ist die Haftpflicht

G.3.1 wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer in Obhut genommenen Reittieren (Pensionstieren);
G.3.2 aus der Vermietung oder dem gewerbsmäßigen / entgeltlichen Verleih von Reittieren an Dritte,

auch Reitvereine / Reitschulen;
G.3.3 der den Reitunterricht erteilenden Personen / Reitlehrer;
G.3.4 wegen Schäden aus einer Verwendung der Reittiere, die nicht in der Wagnisbeschreibung genannt

ist;
G.3.5  aus dem Reiten von (siehe Wagnisbeschreibung)

- Zuchtstuten,
- Gnadenbrotpferden,
- Fohlen bis drei Jahren und
- Zugtieren;

G.3.6 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Besitz von Kutschen, Planwagen oder Schlitten
und wegen Schäden, deren Ursache in der Konstruktion und/oder Mangelhaftigkeit der Kutschen,
Planwagen oder Schlitten liegt.
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G.4 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpflicht

G.4.1 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers
oder eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Benutzer in Anspruch
genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
Eine Tätigkeit der im ersten Absatz genannten Personen an einem Kraftfahrzeug,
Kraftfahrzeuganhänger oder Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung,
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug
hierbei nicht in Bewegung gesetzt wird.

G.4.2 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft-/Raumfahrzeuges verursachen oder für
die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-/Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

G.4.3 aus Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an
Luft-/Raumfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen und zwar wegen Schäden an
Luft-/Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger
Schäden durch Luft-/Raumfahrzeuge.
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